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Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft nimmt 

zur Petition Nr. 100 betreffend „Anerkennung von Heu als Lebensmittel“ wie folgt Stellung: 

 

Die Vollziehung des Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz (LMSVG) und 

somit auch die Beurteilung, ob ein landwirtschaftliches Erzeugnis wie z.B. Heu ein 

Lebensmittel im Sinne des LMSVG darstellt, fällt in die Zuständigkeit des Bundesministeriums 

für Gesundheit und Frauen (BMGF). 

 

 

Für den Bundesminister: 

SC Dr. Franz Jäger 
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